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SPÖ-Konzept für die Betreuung und Pflege älterer Menschen

Antworten auf den Politiknotstand in der Pflege

mit SPÖ-Behindertensprecherin Christine Lapp und

Erwin Buchinger, Salzburger Soziallandesrat und Mitglied im SPÖ-Kompetenzteam Soziales

Mittwoch, 16. August 2006

10.00 Uhr, SPZ
Zum Thema Pflege sind zurzeit jeden Tag neue Stellungnahmen zu verzeichnen. Aus den Regierungsparteien kommen dazu durchwegs widersprüchliche Forderungen. Die reichen von der Legalisierung illegal tätiger ausländischer Pflegekräfte etwa durch eine Au-pair-Regelung (Nationalratspräsident Khol, ÖVP) oder durch eine Erhöhung der Saisonier-Kontingente (BZÖ), Senkung der Einkommensgrenze für Schlüsselarbeitskräfte (Minister Bartenstein, ÖVP) bis zu Kanzler Schüssel, der einen Pflegenotstand in Österreich rundweg abstreitet und findet, dass Pflege "nicht primär ein Thema des Staats" sei, aber zugleich eine Arbeitsgruppe für den "Nicht-Notstand" einrichtet. 

Für den Salzburger Soziallandesrat Erwin Buchinger und die SPÖ-Behindertensprecherin Christine Lapp ist dieses Durcheinander in den Regierungsparteien vor allem ein Zeichen für einen "Politiknotstand in der Pflege". 

Das Kompetenzteam Soziales der SPÖ hat Antworten für die aktuellen Pflegeprobleme ausgearbeitet. Hier die wichtigsten Punkte daraus:
Flächendeckender Ausbau der ambulanten Pflege zu Hause

Der wichtigste Baustein für eine seriöse Pflegepolitik ist für die SPÖ der flächendeckende Ausbau der mobilen Pflege. Warum nehmen denn die Menschen illegale Beschäftigung in Anspruch? Entweder weil sie sich dessen nicht bewusst sind oder weil es in ihrer Region kein adäquates Angebot gibt. 
In Salzburg zum Beispiel war es eine große Leistung in jedem Gebirgstal sicherzustellen, dass es einen Hilfsdienst gibt, der bei Bedarf zu den Menschen nach Hause kommt und sie betreut. Diese flächendeckende Betreuung benötigen wir überall – damit alle Zugang zu einem Pflegedienst haben, dessen Qualität laufend kontrolliert und gesichert wird.

Die Pflege im privaten Rahmen stößt aber an ihre Grenzen, wenn 24 Stunden durchgehend professionelle, medizinische Pflege benötigt wird. Hier ist es für die Betroffenen meistens am besten, diese in einer spezialisierten Einrichtung zu bekommen. Aktuell gibt es rund 40.000 Personen, die Pflegegeld in den Stufen 5 bis 7 (Pflegebedarf von mehr als 180 Stunden pro Monat und zusätzliche Erschwernis, etwa wenn zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen während des Tages und der Nacht notwendig sind) beziehen. 90 Prozent von ihnen leben in Pflegeheimen. 
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Unterstützung pflegender Angehöriger

Als zweiten Faktor zur Entlastung der Pflegeheime sieht die SPÖ eine forcierte Unterstützung pflegender Angehöriger: In Österreich wird noch sehr viel privat gepflegt – diese Bereitschaft müssen wir fördern und ausbauen. Privat jemanden zuhause zu pflegen ist eine enorme körperliche, psychische und organisatorische Belastung. In Salzburg forcieren wir gerade den Ausbau von Tages- und Kurzzeitpflegeangeboten (bis zu 3 Wochen), die Angehörigen helfen, ihren Alltag besser zu organisieren oder einfach einmal eine "Verschnaufpause" bei dieser belastenden Arbeit zu verschaffen. Außerdem intensivieren wir die Schulungsangebote für Angehörige – denn man soll auch wissen, wie man pflegen muss.
Pflegekräftemangel vorbeugen, Arbeit schaffen

Rechtzeitig gilt es für die SPÖ, drohendem Pflegekräftemangel vorzubeugen. Dazu gehört es rechtzeitig, die Ausbildung zu forcieren – etwa über Arbeitsstiftungen oder über die Pflegeschulen und den Pflegeberuf aufzuwerten. In Salzburg ist dies durch die Umsetzung des Mindestlohntarifs/Kollektivvertrages bereits geschehen, der spürbare finanzielle Verbesserungen für die Beschäftigten im Sozialbereich gebracht hat. Investitionen in die Pflege bewirken auch einen positiven Beschäftigungseffekt: Pflegeberufe sind die Zukunftsberufe am Arbeitsmarkt. Zwischen 2004 und 2006 stieg die Beschäftigung in den Pflegeberufen allein in Salzburg um 6,2% oder 633 Personen an und trug damit wirksam zum Abbau der Arbeitslosigkeit bei. Für die SPÖ auch ein wichtiger Punkt, der gegen eine wenig durchdachte Legalisierung ausländischer Pflegekräfte spricht.

Hilfesuchende nicht Kriminalisieren

Die SPÖ spricht sich explizit gegen Härten gegenüber Angehörigen aus: Im Vordergrund des Sozialpolitik stehen immer die Bedürfnisse der Menschen. Wenn jemand aufgrund Unkenntnis oder einer akuten Notsituation eine ausländische Pflegekraft beschäftigt hat, sind wir dagegen, hier von Seiten des Staates hinterher zu schnüffeln. Erwin Buchinger hat in Salzburg zum Beispiel klargestellt, dass solche Angebote nicht von öffentlicher Seite her beworben werden sollten, denn sie haben einen gravierenden Nachteil: Im Gegensatz zu den legalen Angeboten gibt es hier keine verbindlichen Qualitätsstandards und keine Qualitätskontrollen – nichts, was man den zu Pflegenden oder den Angehörigen guten Gewissens empfehlen kann.
Schüssel-Regierung agiert konzeptlos – SPÖ Vorschlag: Pflegefonds

Der letzte große Wurf des Bundes im Sozialbereich war die Schaffung des Pflegegeldes – das diese Regierung übrigens nur einmal valorisiert hat. Die Pflegepolitik wurde den Ländern überlassen – mit unterschiedlichen Ergebnissen. Einige Länder haben sich enorm bemüht und hier viel mehr geleistet, als dem Bund in den letzten sechs Jahren gelungen ist. 
Buchinger und Lapp unterstützen die Forderung von SPÖ-Vorsitzenden Alfred Gusenbauer nach einem 200 Mio. € schweren Pflegefonds: Mit diesem Betrag, kann sehr viel Gutes getan werden. Der flächendeckende Ausbau ambulanter Leistungen kann damit verbessert werden; wichtig sind auch verbindliche Pflegestandards und ein besseres Netz an Unterstützungsleistungen für pflegende Angehörige (Tagesbetreuung, Kurzzeitpflege, Nacht- und Wochenenddienste). Hier kann der Bund mit einer Co-Finanzierung beitragen, die bisher uneinheitliche Qualitätskriterien der einzelnen Länder aneinander anzugleichen, denn es ist nicht einzusehen, dass die Qualität der Betreuung von Land zu Land unterschiedlich ist. Verbindliche Qualitätsstandards sollten über eine 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern festgesetzt werden. 
Der Bund hat in den letzten Jahren nur den Kopf in den Sand gesteckt und die Probleme so lange ignoriert, bis sie nicht mehr übersehen werden konnten – ein generelles Verhaltensmuster der aktuellen Regierung. 
Ziele und Maßnahmen der SPÖ für Pflege und Betreuung

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an professioneller ambulanter und stationärer Betreuungs- und Pflegeleistung

Flächendeckender Ausbau mobiler Dienste
Mobile Dienste entlasten pflegende Angehörige und sichern die Konzentration der Kapazitäten der stationären Pflege auf Personen mit höherem Pflegebedarf. Betroffene wollen zu recht so lange als möglich in den eigenen vier Wänden betreut werden. In jedem Bezirk ist daher ein ausreichendes Angebot mobiler Dienste zu leistbaren Kosten sicherzustellen.

Ausbau der Tagesbetreuung (Tageszentren) und Kurzzeitpflege
Die tageweise Betreuung von Personen mit Pflege- bzw. Betreuungsbedarf entlastet pflegende Angehörige und sichert soziale Kontakte für die betroffenen Personen. Kurzzeitpflege kann den Übergang aus stationärer Krankenbehandlung sichern und ermöglicht pflegenden Angehörigen eine Auszeit. Entsprechende Einrichtungen sind in allen Bezirken anzustreben.

Ausbau von Nacht- und Wochenendpflege
Es gibt zu wenige mobile Dienste, die stundenweise auch in der Nacht bzw. am Wochenende zur Verfügung stehen. In diese Lücke stoßen illegale Betreuungsformen durch ausländische Anbieter. Stundenweise Nacht- und Wochenendpflege ist daher zu leistbaren Bedingungen auszubauen.

Ausbau von betreuten bzw. betreubaren Wohnformen
Betreubare Wohnformen sichern die Pflege und Betreuung in den eigenen vier Wänden. Die entsprechenden Kapazitäten sind auszubauen und entlasten die stationäre Pflege.

Weitestgehende Normalisierung in stationärer Pflege
Im Bereich der stationären Pflege sind Lebensumstände für die BewohnerInnen sicherzustellen, die weitgehend an den Alltag sonstiger SeniorInnen angepasst sind. Der Gefahr von Hospitalisierung ist durch Gestaltung entsprechender Rahmenbedingungen zu begegnen.

Weitgehende Vernetzung, Abstimmung und Integration 
Die Zusammenarbeit der betroffenen Personen, Angehörigen, MitarbeiterInnen sozialer Dienste sowie des gesellschaftliche Umfeldes (Beziehungen zwischen Alt und Jung) ist unabdingbare Voraussetzung für eine Gesellschaft, in der das Altern gut integriert ist.
2. Unterstützung und Absicherung von pflegenden Angehörigen

Verbesserte Information, Beratung, Schulung und Supervision für pflegende Angehörige
Pflegende Angehörige verfügen oft über wenig Zeit, sich über Rahmenbedingungen, Unterstützungsstrukturen und Bildungsangebote zu informieren und diese zu nutzen. Ein Ausbau dieser Angebote sichert die Pflegeleistung von Angehörigen und erhöht die Pflege- und Betreuungsqualität.

Rechtsanspruch auf temporäre Arbeitszeitreduktion auf Wunsch 
Für pflegende Angehörige sollte die Möglichkeit eines Rechtsanspruches auf zeitweilige Arbeitszeitreduktion (Pflegekarenz) geschaffen werden. Die wunschgemäße Rückkehr zum vorhergehenden Beschäftigungsausmaß ist sicherzustellen.

Beschäftigungsverhältnisse für pflegende Angehörige
Die Möglichkeiten zur Anstellung betreuender Angehöriger bei sozialen Diensten sind auszubauen.
3. Aufwertung der Beschäftigung 
Nach der bundesweiten Vereinheitlichung der Ausbildung sind vor allem die Kapazitäten für die Ausbildung in den einzelnen Qualifikationsstufen auszubauen und Maßnahmen gegen die hohe Fluktuation zu setzen. Die Angebote für Aufstiegsmöglichkeiten sind vorrangig vom Fach- in den Diplombereich zu verbessern. Für Heimleitungen und Pflegedienstleitungen sind einheitliche Ausbildungsstandards auf europäischem Niveau anzustreben.

4. Nahtstellenmanagement Gesundheit – Pflege / stationär – ambulant
Der Übergang von stationärer Krankenbehandlung zur ambulanten Pflege ist – etwa in Form von Übergangspflege – abzusichern. Dies verbessert die Versorgung der Patienten und dient sowohl der Entlastung der Krankenanstalten als auch der Sicherung der Pflegequalität in den ambulanten Diensten. Die Angebote von Palliativpflege sind auszuweiten.
5. Schaffung von Anreizen für ehrenamtliche Betreuungsdienste
Ehrenamtliche Betreuungsdienste leisten einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung 
und Unterstützung professioneller Pflege und Betreuung, können und dürfen diese jedoch nicht ersetzen. Die entsprechenden Strukturen sind freilich zu fördern und Anreize für ehrenamtliche Arbeit, etwa in Form eines begünstigten Zugangs zu Pflegeleistungen für die HelferInnen selbst, zu schaffen. Die Bedingungen für freiwillige soziale Jahre sind zu verbessern (z.B. Weiterbezug der Familienbeihilfe).

6. Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung der Pflege
Zur Sicherstellung der Finanzierung der Pflegekosten wird immer wieder die Einführung einer privaten Pflegeversicherung vorgeschlagen. Das wird von der SPÖ abgelehnt. Das Risiko eines eigenen Pflegebedarfes ist so hoch und die Auswirkungen sind so existenziell, dass die Einbeziehung der Pflegesicherung in eine öffentliche Finanzierung nicht aufgehoben werden kann sondern auszubauen ist. Das Pflegegeld selbst deckt die erforderlichen Aufwendungen nicht zur Gänze ab. In mehr als der Hälfte der Fälle werden zusätzliche Mittel der Sozialhilfe (der Länder und Gemeinden) benötigt. Für die weitere Entwicklung wird daher vorgeschlagen, das Pflegegeld des Bundes und der Länder durch einen Ausbau von unbaren Leistungen zu ergänzen, die noch zusätzlich bei ambulanten und stationären Diensten eingelöst werden können. Die Finanzierung sollte gemeinsam mit der Gesundheitsfinanzierung  sichergestellt werden. 

7. Regelmäßige Valorisierung des Pflegegeldes
Das Pflegegeld unterliegt bislang keiner regelmäßigen Valorisierung. Dies führt zu einer unzumutbaren Entwertung der entsprechenden Beträge bei gleich bleibendem oder sogar steigendem Pflegebedarf und ist daher durch eine gesetzliche Valorisierungsregel zu korrigieren.

